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A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratbs.

Nr. 285. Oels, den 14. Juli 1905.

Des Königs Majestüt haben Allergnüdigst
geruht, dem stellvertretenden Amtsvorsteher und
früheren Gemeindevorsteher Wegehaupt zu

Stronn das Allgemeine Ehrenzeiehenzuverleihen.

Nr. 286. Oels, den 13. Juli 1905.

Aus Anlaß des Sommersestes des Kriegervereins Peuke-

Sibyllenort habe ich genehmigt, daß am Sonntag, den
16. d. Mts., aus dem Festplatze in Sibyllenort der Handel
mit Eßwaaren von 3-—9 Uhr Nachmittags betrieben wird.

„_—

Qels, den 10. Juli 1905.

 

Nr. 287.
« Auf den Antrag des Amtsvorstehers in Sacrau habe
ich genehmigt, daß am Sonntage, den 23. Juli d. Js. aus
Anlaß des Sommerfestes des Militärkameradenvereins Sacrau-
Pawelwitz auf dem Festplatze in Sacrau von 11——1 Uhr
und 3—10 Uhr Vor- bezw. Nachmittags der Handel mit
Eßwaaren und geringwerthigen Gebrauchsgegenständen be-
trieben wird.

Nr. 288. Oels, den 11. Juli 1905.

Aus den Antrag des Kriegervereins in Groß-Weigels-
dorf habe ich genehmigt, daß am Sonntage, den 23. Juli
d. Js. aus Anlaß des Sommers und Stiftungssestes aus
dem Festplatze in Groß-Weigelsdors von 4—9 Uhr Nach-
mittags der Handel mit Eßwaaren, Erinnerungszeichen und
geringwerthigen Gebrauchsgegenständen betrieben wird.

Sir. 289. Oels, den 12. Juli 1905.

Die Mitglieder des hiesigen Kreisvereins vom Rothen
Kreuz werden zu der

Freitag, den 21. Juli 1905,
Vormittags 11 nur.

im Sitzungszimmer des Kreisverwaltungsgebäudes hierselbst
stattfindenden Generalversammlung hiermit eingeladen.

Tagesordnung: 1. Wahl zweier Vorstandsmitglieder
an Stelle des verstorbenen Rittergutsbesitzers von Kulmiz-
Gutwohne und an Stelle des Rathsherrn Stühle—62MB,
der das Amt niedergelegt hat. 2. Beschlußfassung über
einen Antrag des Magistrats zu Bernstadt auf Anschafsung
und Stationirung eines Kranienwagens in Bernstadt.  

3. Berathung und Beschlußfassung über die Beschaffung einer
transportablen Barack.

- Der Vorsitzende
des Kreis-Vereins vom Rothen Kreuz.

Sir. 290. Qels, den 8. Juli 1905.
Am 6. d. Mts. ist in Pangau ein toller Hund getötet

worden.
Unter Bezugnahme auf §§ 37 und38des Reichsgesetzes vom
Wund die Bundesratsinstruition vom 27. Juni
1895 ordne ich hiermit an:

1. Sämtliche Hunde in Pangau, Woitsdorf, Buchwald,
Nauke, Galbitz, Nieder- nnd ObersMühlwitz sind sofort auf
die Dauer von drei Monaten sestzulegen (Ankettung oder
Einsperrung) oder mit einem sicheren, das Beißen verhindernden
Maulkorbe versehen an der Leine zu führen. Ohne polizeiliche
Genehmigung dürfen Hunde aus dem gefährdeten Bezirk
nicht ausgeführt werden.

2. Die Verwendung der Jagdhunde bei der Jagd wird
nur unter der Bedingung gestattet, daß dieselben außer der
Zeit des Gebrauchs (außerhalb des Jagdreviers) mit einem
sicheren Maulkorbe versehen, an der Beine geführt oder fest-
gelegt werden.

3. Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist nur dann
gestattet, wenn dieselben sest angeschirrt, mit einem sicheren
Manlkorbe versehen sind und außerhalb der Zeit des Ge-
brauchs festgelegt werden.

Diejenigen Hunde, welche innerhalb der bezeichneten
Bezirke frei umherlaufend getroffen werden, können aus
polizeiliche Anordnung sofort getötet werden. Dasselbe muß
geschehen bezüglich derjenigen Hunde und Etagen, bei welchen
der Verdacht vorliegt, daß sie von einem wuthtranken Hunde
gebissen sind. Die Ortspolizei- und Ortsbehörden der gesperrten
Bezirke haben für die Durchführung vorstehender Anordnung zu
sorgen, deren Befolgung zu überwachen und Uebertretungenfdev

23. Juni 1880selben, welche nach § 66 zu 4 des Reichsgesetzes vomWim?

mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder entsprechender Haft
bestraft werden (sofern nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen
eine höhere Strafe verwirlt ist), unnachsichtlich zur Anzeige
zuh brdingzm Die Sperre endet mit Ablauf des 7. Ot-
to er . .

Nr. 291. Oels, den 4. Juli 1905.
Nach § 36 des GerichtsverfassungsiGesetzes vom 27. Ja-

nuar 1877 haben bie Magisträte, Guts- und Gemeinde-

 (
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vorstände alljährlich ein Verzeichniß der in ihren Bezirken
wohnhaften Personen, welche zum Amte eines Schöffen resp.
Geschworenen berufen werden können, aufzustellen.

Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die Magisträte,
Guts- und Gemeindevorstände des Kreises hierdurch auf,
mit der Aufstellung dieser Verzeichnisse —- Urlisten — un-
verzüglich vorzugehen und dieselben sobald als möglich eine
Woche lang zu jedermanns Einsicht auszulegen.

Vorher ist jedoch die Zeit und der Ort der Auslegung
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen mit dem Bemerken,
daß während der Dauer der Auslegung gegen die Richtigkeit
grünt: Vollständigkeit der Urlisten Einfprüche erhoben werden
nnen.

Die Urlisten sind nach dem nachstehend abgedruckten
Schema aufzustellen, jedoch hat die Ausfüllung der Spalte 6
erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle
namentlich die Bemerkungen über das Vorhandensein von
Ablehnungsgründen und eingegangenen Einsprüchen zu
machen sind.

Jn vie Urliste sind nicht aufzunehmen:
1. Personen, welche nicht Deutsche sind,
2. Personen, welche die Befähigung zum Schüser resp.

Geschworenen in Folge strafgerichtlicher Verurtheilung
verloren haben,

3. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines
Verbrechens resp. Vergebens eröffnet ist, das die Ab-
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben
önnte,

4. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten
das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

5. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in
der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt find,

6. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste
noch nicht zwei volle Jahre in der Gemeinde wohnen,

7. Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig in den Ruhe-
stand versetzt werden können,

8. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetze jeder-
zeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können,

9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft,
10. gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbenmte,
11. Religionsdiener,
12. Volksschullehrer,
13. dem aktiven Heere oder der Marine angehärende

Militärperfonen,
14. Personen, die für sich oder ihre Familie Armenunter-

stützungen aus öffentlichen Mitteln empfangen oder in
den drei letzten Jahren empfangen haben,

15. Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Ge-
brechen zu dem Amte eines Schäfer resp. Geschworenen
nicht geeignet find,

16. Dienstboten.
Bei Aufstellung der vorjährigen Urlisten haben wiederum

mehrfach die bestehenden Bestimmungen nicht die genügende
Beachtung gefunden. ..

Jch erwarte daher bei Aufstellung der diesjährigen
Listen, daß in dieselben alle diejenigen Personen Aufnahme
finden werden, bei denen keine der vorstehend unter Nr. 1—16
genannten Gründe entgegenstehen. Amts-, Guts- und Ge-
meindevorsteher gehören nicht zu den vorstehend unter
Sir. 10 genannten Vollftreckungsbeamten und sind daher in
die bezüglichen Listen ebenfalls aufzunehmen. Bei Per onen,
welche sich nach dem Ermessen der Guts- und Gemeinde-
vorstände nicht zu dem Starte. eines Schöffen oder Ge-
fchworenen eignen, z. B. bei denjenigen, welche deutsch weder  

lesen noch schreiben können u. s. w., sind in Colonne »Be-
merkungen« entsprechende Notizen zu machen. Die Ent-
scheidung jedoch über die Qualifikation zu dem
Schöffm und Geschmack-summte steht lediglich
dem Ausschuß zur Auswahl derselben an.

Schließlich bemerke ich, daß auch in dem Falle, wenn
geeignete Personen nicht vorhanden find, eine Urliste auf-
gestellt und nach erfolgter Auslegung mit der diesbezüglichen
Bescheinigung versehen werden muß; auch ist dieser Be-
fcheintgung in jedem Falle das Dienstsiegel beizudrücken.

Nach Ablauf der einwöchigen Einspruchsfrist sind die
Urlisten mit den etwa eingegangenen Einsprüchen und zwar
spätestens bis zum 5. September den betreffenden
Königlichen Amtsgerichten zu Oels resp. Bernstadt
einzureichen.

Urliste
derin der Gemeinde (dem Gutsbezirk) ........
wohnhaften Personen, welche zu dem Amte eines Schöffen
oder eines Geschworenen berufen werden können.
  
 

p: Lebens-

ä Vor- anb Wohll- alter Ve-
„ä Beruf. .
» Zuname. ort. nach merkungen.
C? Jahren.
 

     
Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang und zwar

in der Zeit vom ..... bis einschließlich den . . . .
in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) ...... und zwar
im ........ zu jedermanns Einsicht ausgelegen
hat und daß vorher der Zeitpunkt und der Ort der Aus-
legung in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist,
bescheinigt hiermit

den ...... 1905.
« « « Der Gemsindo (Guts-) Vorstand.

(Unterschrift und Siegel-)

Nr. 292. Oels, den 30. Juni 1905.
Der Gasthausbesitzer Anton Liebetanz zu Sacrau

beabsichtigt, aaf bem Grundstücke Sacrau Nr. 25 ein
Schlachthaus zu errichten.

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883
(R.-G.-B. Seite 117 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen
innerhalb vierzehn Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder
zu Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig. Beschreibung
und Zeichnung der Anlage liegen in meinem Amtszimmer
zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Eröterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Sonnabendbeu 5. August er.,
Vormittags 16 llhr,

in meinem Amtszimmer hierfelbst anberamnt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Eröterung der Einwendungen vorgegangen
werden wird.

Nr. 293. Oels, den 12. Juli 1905.
Es ist bei dem Königlichen Herrn Regierungspräsidenten

zu Breslau zur Sprache gebracht worden, daß der Eisenbahn-
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fiskus oft nicht in der Lage sei, das ihm zustehende Wahlrecht in
Gemeindebezirten auszuüben, weil keine Mittheilung von einer
angesetzten Gemeindewahl an die Vertreter des Eisenbahn-
fiskus ergehe. Da nach der mir zugegangenen Mittheilung
der Fislus Werth darauf legt, daß er dort, wo er wahl-
berechtigt ist, sich an der Gemeindewahl betheiligt, s-
wollen die Gemeindevorftände gegebenenfalls den Ver-
tretern des Eisenbahnfiskus von einer angesetzten Gemeinde-
wahl Kenntniß geben.

Nr. 294. Oels, den 7. Juli 1905.
Bekanntmachung. .

Sonnabend, den 22. Juli d. Js., von 8 Uhr Vor-
mittags bis 3 Uhr Nachmittags Gefechtsschieszen des
Jägerbataillons und der Maschinengewehrabtheilung im Ge-
lände nördlich Groß-Graben Schußrichtung nordöstlich.

Den Weisungen der Posten ist unbedingt Folge zu
leisten.

Nr. 295. Berlin, den 9. Juni 1905.
Es sind Klagen darüber laut geworden, daß die nach

§ 8 Absatz 2 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904
anszustellenden besristeten Bescheinigungen in den seltensten
Fällen den Bestimmungen zu Nr. 6 der Anweisung zur
Aussührung dieses Gesetzes vom 30. desselben Monats ent-
sprechen, und daß in Folge dessen häufig Wild beschlagnahmt
wird, welches nicht mit einer ordnungsmäßigen Befcheinigung
versehen ist.

Um die Wiederholung solcher Fälle nach Möglichkeit
einzuschränken, empfiehlt es sich, die Ortspolizeibehörden auf
die Wichtigkeit dieser Bestimmungen hinzuweisen und ihnen
strengste Jnnehaltung zur Pflicht zu machen.
Der Minister für Laudwirthschaft, Domänen

nnd Finstern
J. A.: (gez.) Wesum.

Der Minister iir Handel und Gewerbe.
J. A.: (gez.) v. d. Saugen.

Der Minister des Innern.
J. V.: (gez.) Lindig.

Oels, den 12. Juli 1905.
Abdruck zur Kenntniß der Ortspolizeibehörden

 

 

Nr. 296. Oels, den 27. Juni 1905.
Der nächste Kursus zur Ausbildung von Lehrschmiede-

meistern an der Lehrschmiede zu Charlottenburg beginnt
Montag, den 2. Oktober 1905.

Anmeldungen sind an den Direktor des Instituts
Stabsveterinär a. D. Brand in Charlottenburg, Sprec-
straße 58, zu richten.

Nr. 297. Oels, den 12. Juli 1905.

Nachweisung der im Monat Juni d. Js.
ertheilten Jagdscheine.
a. Jahresjagdfcheine.

Meinberg, Wirthschaftsinspeltor, NiederiMühlatschiitz 3. 6. 05.
Behrla Paul, Rittergutsbesitzey Neuhaus . . . 8. 6. 05.
von Wietersheim, Leutnant, z. Zt. Briese . . . 10. 6. 05.
Frömsdorf Kurt, Landwirth, OppelniNeugarten 13. 6. 05.
Göhring Friedrich, Kronprinzlicher Hülfsjäger,

Bernstadt .............. 15. 6. 05.
Stolper Julius, Freistellenbesitzersohn, Lorke . . 22. 6. 05.
Arndt, Wirthschaftsinspektor, Weidenbach . . 28. 6. 05.

b. Tagesjagdscheine.
Graf von Bassewitz, Kaiserlicher Legationssekretär,

z. St. Schleibitz ........... 19. 6. O5.
c. Unentgeltliche Jagdfcheine.

Scholz Heinrich, Förster, Lacumme ...... 3. 6. 05.
Wille, Oberjäger, Oels . . . - ....... 17. 6. 05.

Nr. 298. Oels, den 29. Juni 1905.

Personal-Chronik.
Grualmt: 1. der Jngenieur Schröter in Saerau als

Amtsvorsteher für den Amtsbezirk Sacran, 2. der
Wirthschaftsbeamte Schlos s er in Ulbersdors als
Amtsvorsieher-Stellvertreter für den Amtsbezirk
Ulbersdorf, 3. der Gasthausbesitzer Vogel aus
Schmarse als Stellvertreter des Ränmungs-
tommissars für die große Oelsbuch

 

Der Königliche Landrath.
Graf cost-cito

 

B. Bekanntmnchungen anderer Behörden.

° Netsche, den 10. Juli 1905.
Bei einem Schweine des anohners Hartmann in

Leuchten ist Rothlauf amtlich festgestellt worden. Schutz-
nnd Desinsettionsmaßregeln sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
H. Grobe.

Amt Stronn, den 7. Juli 1905.
Unter den Schweinen des Försters Schlape in Ob-

wg: ist Rothlauf festgestellt. Schutz- und Desinsettions-
m regeln sind angeordnet

er Amtsvorsteher.
Wegener.  

Oels, den 13. Juli 1905.

Unter Bezugnahme auf die wiederholt veröffentlichte
Belanntmachung vom 5. Juli 1904 werden die Jnhaber von
Aktien der BreslamWarschauer Eisenbahngesellschaft
daraus hingewiesen, daß die Frist zum Umtausch dieser Aktien
gegen dreiprozeutige Stantsfchuldverschreibnngen und Bar-
vergiitung mit dem 31. Juli d. Js. abläuft und die alsdann
von dem vertragsmäßigen Kaufpreise zu beanspruchende zins-
lose Entschädigung für eine Stammprioritätsaitie über
600 Mart nur 480 Mart beträgt, während auf die Stamm-
altien nichts entfällt.

Mit einer „min.





 

Beilage zu Nr. 29 des Oelser Kreisblattes.
    

Holzveriaufc Oberförsteeei Rogelwitz.
Es kommen zum Ausgebote zirku:

1. Dienstag, deu 18. Juli 1905 von vorni. 9Vs Uhr ab im Lokcdslchen
Gasthaufezu Rogelwitz. Schutzbeztrk Buckowegtuud. Gauner
Schutzbezirk = 21 rm Eichen-, 41 rat suchen-, 920 rm Birken-,
152 tm Erleu-, 11 rm 211mm, 34 rm Kiefern-. 494 rm Fichten-
und 14 rm Tannen-Scheu und KniippeL —- Rogelwitz ll. Ganzer
Schutzbezirk - 15 rm Eichen-, 46 rm Buchen-, 52 rm Birken-,
150 rm Erlen-, 12 rm Ahorn-, 142 km Kiefern-, 475 rm Fichten-
und 21 rm Tannen-Scheu und KuüppeL —

. Dienstag. den 25. Juli 1905 von vorne. 91/2 Uhr ad im schslzkcfcheu
Gasthanfe zu GroßiLeudufch Schutzhein Wettstreit Jagen
41——44 = 34 Eichen Ill.—V., Jageu 20 = 482 Kiefern V. Kl.
nnd 5 rm Rieiernnubluüppei. — Ganzer Schntzbegirk = 38 rm Eichen-,
20 rm Birken-, 186 rm Kiefern- und 124 rm FichtensScheit und
Knüppeb —- Rvgelwitz I. Jagen 63a = 23 Eichen IV. u. V. Kl.
Ganzer Schuhbezirk = 97 rm Eichen-, 26 rm Suchen-, 166 rm Birken-,
402 rm Kiefern- und 38 km Fichten-Scheit und KniippeL —-- Leubttsch.
Ganzer Schutzbezirk - 26 rm Eichen-, 270 rm Kiefern- und 37 rm
FichteniScheit nnd KniippeL —- Summe. Jagen 111 = 39 rm
Eichennutzkniippel (l5iähle). Jagen 141 = 2 Eichen III. Kl» Sagen 108,
111, 145, 165, 166 = 234 Kiefern V. Kl. Ganzer Schutzbezirk
- 44 rm Eichen-, 86 rm Rachen-, 513 rm Birken-. 54 rm Erlen-,
132 rm Alpen- und 688 tm Kiefern-Scheu nnd Kniippel -—-

Formulare zu Zahlungsbefehlen
find in der A. Ludwlg’icben Hofbuchdruckerei in Dein vorrijtbia

Glitt
LMe

Handel-[fchule Hauer (Ychl.)
briger Sturm: Ausbildung für den kaufmännifchen Beruf

und Erlangung des EinjiihrsFreim Zeugntffes. 2. Fachwiffeufchaftlicher
Rum für junge Kaufleute(Gandelsatademie). Schulanfang 12. Oktober

Prospekte durch Direktor G. Müller.  

Kirchliche Nachrichten
Am 4. Sonntage nach Trinitatig.

Gottesdienfte in der ev. Propftkirche zu Das.
Frühgottesdienft 6 Uhr: Herr Paftor Biedler.
Hauptgoitesdienft 9 Uhr: Herr Supers
integth Ueberfchitr. CBachefche Stiftss
pre

Beichte früh 8% Uhr: Herr Pastor Biebler.
In der St. Gamma-atme.

Vormittags 9 Uhr: Herr Paftor Schmidh
Wochengotteödienft in der Propftkirche.

Donnerstag, den 20. Juli früh 81/, Uhr-
Herr Kaudidat Euht.

Beichte früh SI-« Uhr: Herr Pastor Buhler-
Anethto:oche

Für Taner und Trauungem Herr Pafior
Küdler, vertreten durch die anderen
Herren Geistlichen,

für Vegrübnisse in der Stadi: Herr
Paftor Schneidi,

für Begrübnisse auf dem Lande: Herr
Superintendent Ueberichär.

Gefuuden
wurde auf dem Festplatze des Krieger-
veretuz Mühlatfchütz ein goldener
Trauring. Abzuholen gegen Er-
ftattung der Jnfertionskosten beim
Amtsoorftaud ObersMühlatfchütz.

Markt-reife tu der Stadt Oel-
am Sonnabend, deu 8. Juli 1905.
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